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(4) Der Dauerarrest beträgt mindestens eine Woche 
und höchstens vier Wochen. Er wird nach vollen Ta
gen oder Wochen bemessen.

Vierter Abschnitt 
Die Jugendstrafe

§17

Form und Voraussetzungen

(1) Die Jugendstrafe ist Freiheitsentzug in einer 
Jugendstrafanstalt.

(2) Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn we
gen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die 
in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausreichen oder 
wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforder
lich ist.

§18

Dauer der Jugendstrafe

(1) Das Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt sechs 
Monate, das Höchstmaß fünf Jahre. Handelt es sich 
bei der Tat um ein Verbrechen, für das nach dem all
gemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als 
zehn Jahren Zuchthaus angedroht ist, so ist das 
Höchstmaß zehn Jahre. Die Strafrahmen des allge
meinen Strafrechts gelten nicht.

(2) Die Jugendstrafe ist so zu bemessen, daß die 
erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist.

§19
Jugendstrafe von unbestimmter Dauer

(1) Der Richter verhängt Jugendstrafe von unbe
stimmter Dauer, wenn wegen der schädlichen Nei
gungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetre
ten sind, eine Jugendstrafe von höchstens vier Jahren 
geboten ist und sich nicht voraussehen läßt, welche 
Zeit erforderlich ist, um den Jugendlichen durch den 
Strafvollzug zu einem rechtschaffenen Lebenswandel 
zu erziehen.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche 
bis zu sechs Wochen ausgesprochen. Sie wird nach vol
len Wochen bemessen . . .(bei § 13 Abs. 3 JGG West)

(3) Die Jugendhaft wird in besonderen Einrichtun
gen des Ministeriums des Innern vollzogen. Durch ge
sellschaftlich nützliche Arbeit und sinnvolle Freizeit
gestaltung soll der Jugendliche zur Ordnung und Dis
ziplin angehalten werden.

§ 7 6

Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafe gelten die Bestimmungen des 
3. Kapitels.

§77

Besonderheiten des Strafvollzugs an Jugendlichen

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendli
chen erfolgt in Jugendstrafanstalten. . . . (s. u. bei 
§§ 91 f. JGG West)

s. o. § 76 i. V. m. § 40

§ 7 5

Einweisung in ein Jugendhaus

(1) Einweisung in ein Jugendhaus kann angewandt 
werden, wenn das verletzte Gesetz Freiheitsstrafe an
droht, es die Schwere der Tat erfordert, die Persön
lichkeit des Jugendlichen eine erhebliche soziale Fehl
entwicklung offenbart und bisherige Maßnahmen der 
staatlichen oder gesellschaftlichen Erziehung erfolglos 
waren, so daß eine längere nachdrückliche erzieheri
sche mit Freiheitsentzug verbundene Einwirkung er
forderlich ist.


